
 

Beitragsordnung für den gemeinnützigen Verein  
cobaas – Bildung und Kommunikation 

Beitragsordnung vom 26.01.2023  

 

§1 Allgemeines  

(1) Die Mittel für die Verwirklichung der Zwecke des Vereins sollen durch Beiträge und sonstige 

Zuwendungen aufgebracht werden. Durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages entstehen für die 

Mitglieder keine Ansprüche auf Sach- oder anders geartete Leistungen.  

(2) Mitglieder, die dem Verein beitreten, erhalten diese Beitragsordnung als Bestandteil der 

Beitrittserklärung ausgehändigt, und sie ist damit auch für diese verbindlich.  

 

§2 Höhe der Mitgliedsbeiträge  

(1) Der Beitrag für Mitglieder des Vereins beträgt 60,-- Euro pro Kalenderjahr.  

 

§3 Beitragsermäßigung und Freistellung von der Beitragspflicht 

(1) Der Vorstand kann, insbesondere zum Zweck der Mitgliedergewinnung, Beitragsermäßigungen 

genehmigen. Die Beitragsermäßigungen gelten jeweils für ein Kalenderjahr. 

(2) Eine Freistellung von der Beitragspflicht kann der Vorstand für Mitglieder, die nach dem 1. 

Oktober in den Verein eintreten, für das laufende Kalenderjahr beschließen.  

 

§4 Regelung 

(1) Beiträge sind grundsätzlich im Voraus für ein Kalenderjahr zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag 

wird als Jahresbetrag jeweils im März fällig. 

(2) In sozialen Härtefällen kann ein Antrag auf Änderung der Beitragshöhe und der 

Zahlungsmodalitäten gestellt werden. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.  

(3) Soweit keine Einzugsermächtigungen vorliegen bzw. vereinsseitig umgesetzt werden können, 

erfolgt die Zahlungsaufforderung in Form einer Rechnung per E-Mail. Mit Eingang der 

Beitragszahlung beginnt die Mitgliedschaft.  

(4) Der Austritt aus dem Verein muss dem Vorstand spätestens ein Monat vorher schriftlich erklärt 

werden. Endet die Mitgliedschaft im Verein gleich aus welchem Grunde, erfolgt keine 

Rückerstattung des entrichteten Mitgliedsbeitrages für das laufende Kalenderjahr.  

  



 

 

(5) Kommt ein Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug, so erfolgt eine erste 

schriftliche Mahnung, in der ein späterer Zahlungszeitpunkt von einem Monat festgelegt wird. 

Erfolgt bis zum festgesetzten Zeitpunkt kein Zahlungseingang auf dem Vereinskonto, erfolgt eine 

zweite schriftliche Mahnung. Für die zweite schriftliche Mahnung wird eine zusätzliche 

Mehraufwandsgebühr von EUR 5,00 berechnet. Der Vorstand hat das Recht, jedes Mitglied, welches 

den Beitrag nicht nach der zweiten Mahnung entrichtet hat, aus dem Verein auszuschließen.  

(6) Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 

personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert.  

(7) Sollte sich der Status eines Mitgliedes verändern, so hat dieses Mitglied dies dem Vorstand 

mitzuteilen. 

 

§5 Vereinskonto 

Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist die Zahlung auf folgendes Konto unter 

Angabe des Mitgliedsnamens erforderlich: 

Postbank xy – BIC xy IBAN DExy – Konto wird nachgetragen.   

 

§6 Gültigkeit der Beitragsordnung 

Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Die 

Beitragsordnung hat Gültigkeit, bis durch die Mitgliederversammlung eine Änderung beschlossen 

wird.    

 

Preetz, den 26.01.2026 

 

 

 

Thomas Wick   Stefanie Wriedt-Voß   Petra Weydmann 

Vorstandsvorsitzender  stellv. Vorstandsvorsitzende  Kassenwartin 


